
Stand: 10. Februar 2022 

BEZUSCHUSSUNG der Ausstattung von (neuen) Räumen der Stille / Meditations-
räumen in staatlichen Schulen durch die Fachstelle Schulpastoral der Hauptabteilung 
Schulen der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
1. Die Fachschaft / Fachkonferenz Religion legt ein katholisch und evangelisch gemeinsam erarbeitetes 

schulpastorales/schulseelsorgerliches Konzept vor, in dem der Raum der Stille / Meditationsraum einen 
festen Platz hat und langfristig regelmäßig genutzt wird.  

2. Der Raum wird ausschließlich genutzt für unterschiedliche einfache Gottesdienstformen, Meditationen 
bzw. als Stilleraum. Nicht bezuschusst werden können Räume, die (gleichzeitig) als Fachraum Religion 
oder als Mehrzweckraum im Rahmen der schulischen Ganztagesbetreuung genutzt werden. 

3. Die Schulleitung hat der Einrichtung eines Raumes der Stille / Meditationsraumes und dem vorgelegten 
Konzept schriftlich zugestimmt. 

4. Die Zusammenarbeit bei der Einrichtung und Nutzung des Raumes mit den örtlichen Kirchengemeinden 
ist - soweit möglich - angestrebt. 

5. Die Bezuschussung bezieht sich ausschließlich auf die (bewegliche) Ausstattung des Raumes (z.B. 
christliche Symbole und Elemente, Hocker, Kissen, Lesepult, Schrank). 

6. Der Zuschuss pro Schule beträgt maximal 2.000,00 Euro und wird bei der Fachstelle Schulpastoral der 
Hauptabteilung Schulen beantragt.  

7. Eine finanzielle Eigenbeteiligung der Schule an der Ausstattung des Raumes ist nachzuweisen - soweit 
möglich auch eine Bezuschussung durch die örtlichen Kirchengemeinden (katholisch / evangelisch) und 
die evangelische Landeskirche. 

8. Die Einrichtung des Raumes erfolgt innerhalb von 6 Monaten ab Bewilligung des Zuschusses. 
9. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Einrichtung des Raumes und Vorlage der Originalbelege. 
10. Der Rückblick auf die Erfahrungen mit der Nutzungen des Raumes wird in Form eines einmaligen 

schriftlichen Erfahrungsberichtes einschließlich Bilder ein Jahr nach Einrichtung der Fachstelle Schul-
pastoral für die Beratung anderer Schulen zur Verfügung gestellt. 

11. Der Fachstelle Schulpastoral wird unaufgefordert mitgeteilt, wenn der Raum der Stille / Meditationsraum 
innerhalb von 3 Jahren ab Bewilligung des Zuschusses aufgelöst oder nicht mehr genutzt wird. Die be-
zuschussten Ausstattungsgegenstände sind in dem Falle unaufgefordert der Fachstelle Schulpastoral 
zur Weitergabe und Wiederverwendung anzubieten. 

Zuschussantrag (formlos) 
 Antragsteller (Institution, Kontaktdaten, Ansprechpartner) 
 Schule (Kontaktdaten, Schulleitung) 
 Bankverbindung 
 Realistischer Kosten- und Finanzierungsplan mit ausgewiesenem Eigenanteil der Schule, Zuschüssen 

der örtlichen Kirchengemeinden, beantragten sonstigen Zuschüssen / Drittmitteln, beantragtem Zu-
schuss bei der Fachstelle Schulpastoral der Hauptabteilung Schulen 

 Ausgearbeitetes und von der Schulleitung unterstütztes schulpastorales / schulseelsorgerliches Kon-
zept mit Beschreibung der Ausgangssituation, der Ziele, der geplanten Angebote und Arbeitsformen 
und dem organisatorischen Rahmen. 

 Unterschrift Vertreter/in Fachschaft / Fachkonferenz Religion  und  Schulleitung  

Beratung und Antrag 
Bischöfliches Ordinariat, Hauptabteilung Schulen, Fachstelle Schulpastoral,  
Postfach 9, 72101 Rottenburg am Neckar,  
Tel.: 07472 169-1366, Fax: 07472 169-562, E-Mail: schulpastoral@bo.drs.de 

 
Eine telefonische Erstberatung vor der Antragsstellung wird empfohlen! 


